
§ 1 Geltung
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für 
alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Sie gelten nur, 
wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern 
(nachfolgend auch „Käufer“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen 
oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leis-
tungen oder Angebote an den Käufer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden.
(3) Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, 
auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 
Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedin-
gungen des Käufers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin 
kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annah-
mefrist enthalten. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. 
(2) Die Annahme kann entweder schriftlich (zB durch Auftragsbestätigung) oder 
durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Bestellungen oder 
Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang anneh-
men.
(3) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer 
ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragspar-
teien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Ver-
käufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche 
Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, so-
fern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließ-
lich dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind 
die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche 
Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der 
unterschriebenen Erklärung übermittelt wird.
(5) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zB. 
Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Da-
ten) sowie dessen Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) 
sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine 
garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeich-
nungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abwei-
chungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbes-
serungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile 
sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
nicht beeinträchtigen.
(6) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm 
abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfü-
gung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalo-
gen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der 
Käufer darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers 
weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, 
selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Ver-
käufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell ge-
fertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss 
eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch 
zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leis-
tungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert 
berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und 
anderer öffentlicher Abgaben.
(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde 
liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen 
soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüg-
lich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).
(3) Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die 
Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
(4) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu 
bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das 
Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Die Zahlung per Scheck ist 
ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der 
Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Der Anspruch des Verkäufers auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(5) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers oder die Zurückbehaltung 
von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprü-
che unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(6) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, 
wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die 
Kreditwürdigkeit des Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch wel-
che die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für 
die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch des Verkäufers auf den Kaufpreis 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach 
den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls 
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträ-
gen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir 
den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit 
der Fristsetzung bleiben unberührt

§ 4 Lieferung und Lieferzeit
(1) Lieferungen erfolgen ab Lager. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die 
Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 
(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und 
Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine fes-
te Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung 
vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt 
der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport be-
auftragten Dritten.
(3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Käufers – 
vom Käufer eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Ver-
schiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem 
der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht 
nachkommt.
(4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferver-
zögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB. Betriebsstörungen aller 
Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzöge-
rungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie 
oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behörd-
lichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden 
sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Ver-
käufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer 
verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemes-
senen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der 
Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
(5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
•die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-
zwecks verwendbar ist,
•die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
•dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 
entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten 
bereit).
(6) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird 
ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist 
die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rhede, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist 
Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.

(2) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) in 
pflichtgemäßem Ermessen selbst zu bestimmen.
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versen-
dungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Ausliefe-
rung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (zB. Versand 
oder Installation) übernommen hat. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbar-
te Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 
Annahme ist. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Um-
standes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf 
den Käufer über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer 
dies dem Käufer angezeigt hat.
(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch den 
Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagern-
den Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der 
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers 
und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasser-
schäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, 
wenn
•die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die Ins-
tallation abgeschlossen ist,
•der Verkäufer dies dem Käufer unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach die-
sem § 5 (6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,
•seit der Lieferung oder Installation [zwölf] Werktage vergangen sind oder der 
Käufer mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (zB. die gelieferte Anlage in 
Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation [sechs] 
Werktage vergangen sind und
•der Käufer die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund 
als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kauf-
sache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter 
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-
vorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress 
gem. §§ 478, 479 BGB). 
(2) Grundlage der Mängelhaftung des Verkäufers ist vor allem die über die Be-
schaffenheit und die Einsatzbedingungen der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit bzw. Einsatzbedingungen der Ware gelten 
alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder 
vom Verkäufer (insbesondere seinen Katalogen oder auf seiner Internet-Home-
page) öffentlich bekannt gemacht wurden. Soweit dort nicht abweichend formu-
liert, gilt: Die vom Verkäufer vertriebenen Rohrmotoren, Geräte und Steuerungen 
sind ausschließlich vorgesehen für die Montage in/an Kästen/Montageorten, die 
den Empfehlungen des Bundesverbandes Rollladen und Sonnenschutz e.V., Bonn 
für die Beschaffenheit von Kästen und Einbauorten von Rollladen-, Sonnenschutz- 
und Markisen-Anlagen und Steuerungen entsprechen. Insbesondere müssen Roll-
ladenkästen und Montageorte von Steuerungen so beschaffen sein, dass diese 
leicht und beschädigungsfrei zu öffnen sind und Motoren und Steuerungen, z.B. 
im Falle eines notwendig werdenden Austausches/Reparatur, ohne die Entstehung 
von dem entgegenstehenden Folgekosten, z.B. für Schönheitsreparaturen wie 
etwa das Überstreichen von Kastendeckeln, Versiegeln von Kasten-Stoßkanten 
mit Acryl, Übertapezieren oder dergleichen, entnommen und der Austauschmo-
tor bzw. der reparierte Motor oder die Steuerungen in den Kasten/Montageor-
ten eingesetzt werden können. Der Elektroanschluss muss so erfolgen, dass das 
Motorkabel beschädigungsfrei an einer fachgerechten, geschützten Klemmstelle 
(z.B. in Feuchtraum-Abzweigdose) abgeklemmt werden kann und im Falle eines 
notwendig werdenden Austausches der Austausch-Motor mit einem, den üblichen 
Aufwand für das einfache Umklemmen einer Anschlussleitung nicht übersteigende 
Maß, neu angeklemmt werden kann. Hierzu muss, z.B. durch eine fachgerecht 
fixierte Schlaufenverlegung des Anschlusskabels, die die Drehung und mecha-
nische Einflussnahme der Rollläden- oder Sonnenschutzbehänge berücksichtigt, 
der Elektroanschluss entsprechend verlegt sein. Für alle Montagesituationen, die 
den vorstehend beschriebenen, einfachen Austausch/Reparatur des Motors oder 
der Steuerungen nicht ermöglichen und sicherstellen, ist ein anderer, geeigneter 
Motortyp oder Steuerung, z.B. Motor mit steckbarem Anschlusskabel zu verwen-
den, und/oder durch entsprechende fachliche Maßnahmen, z.B. Renovierung 
des Rollladenkastens oder Herrichtung eines geeigneten Montageortes, vor der 
Montage des Motor bzw. der Steuerung, ein solcher Zustand hergestellt werden. 
Rollläden müssen mit Einrichtungen, die den Laufweg nach oben begrenzen, z.B. 
durch die Verwendung von Rollladenstoppern oder durch Winkel-Abschlussschie-
nen, ausgestattet sein. Die Auswahl von Motoren und Material im Allgemeinen 
muss so stattfinden, dass Schäden im Umfeld des Motors im angemessenen Maß 
vermieden bzw. begrenzt werden. So dürfen etwa Rollladenbehänge durch die 
Einrichtungen, die den Laufweg nach oben begrenzen, auch dann keinen Schaden 
nehmen, wenn der Motor mechanisch an den oberen Begrenzungspunkt fährt und 
mechanisch gestoppt wird, entweder durch den Festfrier- und Auflaufschutz oder 
durch die maximale Motorkraft bei Motoren mit mechanischen Endschaltern. Hier-
zu ist im Besonderen die Auswahlhilfe für Motoren der jeweils zum Zeitpunkt des 
Kaufs der Motoren gültigen Bildpreisliste des Verkäufers zu berücksichtigen. Die 
Bedienungsanleitung ist zu beachten.
(3) Soweit eine Beschaffenheit bzw. Einsatzbedingung nicht vereinbart wurde, 
ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen) übernimmt der Verkäufer jedoch keine 
Haftung. 
(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt 
sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt 
ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu ma-
chen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Tagen ab Liefe-
rung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen 
Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsge-
mäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für 
den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob 
er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lie-
ferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Sein Recht, die Nacher-
füllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
(6) Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch 
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten.
(7) Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung angemes-
sene Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer die 
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, trägt der Verkäufer, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt, Ein- und Ausbaukosten dabei jedoch nur 
dann, wenn die Kaufsache bestimmungsgemäß in eine andere Sache eingebaut 
wurde. Andernfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Trans-
port-, Einbau- und Ausbaukosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
(9) In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur 
Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel 
selbst zu beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Ver-
käufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvor-
nahmerecht besteht nicht, wenn der Verkäufer berechtig wäre, eine entsprechende 
Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung 
vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zu-
rücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht.
(11) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäu-
fers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängel-
beseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall 
hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbe-
seitigung zu tragen.
(12) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe des § 8 und sind im 
Übrigen ausgeschlossen.
(13) Eine im Einzelfall mit dem Käufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegen-
stände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel mit Aus-
nahme von Vorsatz und Arglist.

§ 7 Schutzrechte
(1) Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Lieferge-
genstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. 
Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher 
Rechte geltend gemacht werden.

(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder 
Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und 
auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass 
keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin 
die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Käufer durch Abschluss 
eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem Verkäufer dies 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Käufer berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige 
Schadensersatzansprüche des Käufers unterliegen den Beschränkungen des § 8 
dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
(3) Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Her-
steller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller 
und Vorlieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer 
abtreten. Ansprüche gegen den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßga-
be dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispiels-
weise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

§ 8 Haftung, Verjährung von Ansprüchen aus Sach- und 
Rechtsmängeln
(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Bestimmungen einschließlich der nachfol-
genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Ver-
letzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 
Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (zB für Sorgfalt in eigenen An-
gelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, nämlich die Ver-
pflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und, soweit vereinbart, Installation des Lie-
fergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, 
die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 
beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Käufer 
die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder 
den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Käufers oder den Schutz von 
dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken; in diesem Fall ist die Haf-
tung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 
(3) Die sich aus Abs. (2) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der 
Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat und insbesondere 
zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des Verkäufers. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware über-
nommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(4) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und 
diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung.
(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der 
Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 
651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen. 
(6) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungs-
frist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjährung mit der Abnahme. 
(7) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wor-
den ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjäh-
rungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 
1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur 
Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).
(8) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragli-
che und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem 
Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen ge-
setzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Abschnitt  Abs.(2) 
Satz 1 und Satz 2(a), sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch 
ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 
jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen 
den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung 
über (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung be-
schränkten Kontokorrentverhältnis). 
(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware 
sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom 
Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.
(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer. 
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungs-
falls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die 
Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt 
und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus 
Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 
ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an 
der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum 
Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigen-
tumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder – im og. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffe-
nen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 
Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist 
eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, 
soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der 
einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits 
jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber 
– bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend 
dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forde-
rungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen, wie zB. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den 
Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Ver-
wertungsfall widerrufen.
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird 
der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den 
Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte 
zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in die-
sem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 
zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.
(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden 
Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten 
Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugeben-
den Gegenstände liegt beim Verkäufer.
(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere 
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vor-
behaltsware herauszuverlangen.
(10) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um 
mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer 
Wahl freigeben.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik 
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle et-
waigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und 
dem Käufer nach Wahl des Verkäufers Bocholt (Amtsgericht) bzw. Münster (Land-
gericht) oder der Sitz des Käufers. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980 (CISG) und die IPR-Regeln des deutschen Rechts gelten nicht.
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in sei-
nen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vor-
handen, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche 
die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und 
dem Zweck dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen vereinbart hät-
ten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
Hinweis:
Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsver-
hältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung 
speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 
erforderlich, Dritten (zB. Versicherungen) zu übermitteln.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


